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EX.ITI{URF

( S t a n d  4 . 3 .  1 9 9 2  )

Gesetz, nit der' die Bauordnung für t{ien und das wiener xlein-
gartengesetz geändert serden (Wiener Kleingartengesetznovelle
1992)

Der Wiener Landtag hat beschlossen:

A r f  i l r a l  T

Die Bauordnung für l { ien, LGBI.  für Wien Nr.  11/1930, in der
Fassung  de r  Gese tzes  LGB1 .  f ü r  W ien  Nr .  12 /1930 ,  cB l .  de r
S tad t  W ien  Nr .  1 /1935  und  33 /1935 ,  168 l .  f ü r  W ien  Nr .
1 7 / 1 9 4 7 ,  4 5 / 1 9 4 9 ,  1 5  /  L s 5 5 ,  2 8  / : - 9 5 6 ,  1 4 / L 9 5 8 ,  3 t / L g 6 O ,
L 6 / 1 9 6 7 ,  3 / 7 9 6 4 ,  1 0 / 1 9 6 4 ,  s / ! 9 6 7 ,  L 3 / 1 9 6 8 ,  6 / I g 7 O ,  l . 5 / ] - g 7 O ,
2 5 / L 9 7 1 ,  L 6 / 1 9 7 2 ,  2 8 / L s 7 4 ,  ! 8 / L 9 7 6 ,  1 1 / 1 9 8 1 ,  3 0 / L g 8 4 ,
1 9 / L e 8 6 ,  2 8 / ] - 9 8 7 ,  2 9 / L s 8 7 ,  7 / L s e o ,  L 5 / r 9 9 L ,  3 2 1 1 9 9 1  u n d
37 / f99! sowie der Kundroachungen LGBI-.  für Wj.en Nr.  7/1950i
!3  1L985 ,  L / t985  und  12 l1985 ,  w i rd  u ie  fo lg t  geänder t :

1 .  I n  S  4  Abs .2  punk t  A  l i t .  b  w i rd  nach  Z  2  fo lgende  Z  2a
e j ,ngefügt:

rr2a. Kleingartengebiete für ganzjähriges Wohnen,f,

2 .  S  76  Abs .  11  l "au te t :

' r(11) rn Gartens iedlungsgebieten darf das Ausnag der be-
bauten Fläche, wenn der Bebauungsplan nicht anderes bestirnrnt
(S  5  Abs .  4  l i t .  d ) ,  n ich t  nehr  a1s  SO n2 be t ragen.  Bes t ip rn t
der BebauungspLan das AusrnaB der bebaubaren Fläche, darf die_
ses Ausr0aß nur bebaut rrerden, wenn es nicht nehr als ein
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Dri t te l  der Fl .äche des Baul.oses beträgt,  wobei die zulässig
bebaute Grundf läche 1s0 n2 nicht i lberschrei ten darf .n

Artikel- II

Das l{ iener KIe ingartengesetz, I€BI. für wien Nr. 3/]-979, in
der Fassung der cesetze LGBI. für Wien Nr. 6/1986 und
L6/1989, wird wie folgt geändert:

1 .  S  Z A b s .  1  l a u t e t :

"(1) Xleingärten sind vorviegend gärtner isch genutzte
crünfLächen, die der indiv iduel len Erholung beziehungsweise
den Wohnen dienen, jedoch nicht erwerbsrnäßig genutzt  werden.r t

2.  DeE S 2 wird folgender Abs. 15 angefügt:

"(15) Kleingartenwohnhäuser s ind BaurichJ<eiten in Krein-
gärten rni t  der Widrnung 'crünl .and -  Erholungsgebiet  -  Klein_
gartengebiet  für ganzjähr iges Wohnen r  .  r l

3.  Dem S 5 Ir i rd folgender Abs. 5 angefügt:

r r (5 )  K le ingä r ten  i n  K le inga r tengeb ie ten  fü r  ganz jäh r i l es
Wohnen nüssen folgende Voraussetzungen erfüLlen:

a) sie nüssen eine frostsichere Trinkvasserversor_
gung haben;

b) al le Schnutzr.rässer nüssen unterhalb der Verkehrs_
fIäche in den öffentl ichen Kanal einEeleitet ver_
den.

voEl Erfordernis nach 1it .  b ist bis zur Err ichtung eines öf_
fentl ichen Kanales abzusehen, r lenn die Schnutzlrässer in ei-ne
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baubehördl ich genehnigte Senkgrube eingelei tet  verden. Bei
nachträgl icher Err ichtung eines öf fent l ichen Straßenlanals
hat der Eigenttiner des Kl.eingartenwohnhauses die Schnutzuäs_
ser in eineu Zuge ni t  dessen Herstel lung einzulei ten.r

4.  DeD S 7 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:

nIn Nleingärten in r icrünland -  Erholungsgebiet  -  Kleingarten-
gebiet  für ganzjähr iges wohnenn ist  sowohl die Err ichtung von
Kle ingartenhäusern al .s auch von Kleingartenwohnhäusern sosj .e
von Nebengebäuden, die für die k leingärtner ische Nutzung al_
len fa l l s  e r fo rde r l i ch  s ind ,  zu läss ig ;  so l l  e in  K le inga r ten -
haus den ganzjähr j .gen wohnen dienen, ist  d ieser rechtserheb-
I iche Sachverhal , t  auf Antrag des EigentüDers des Kleingarten_
hauses unter Nachlreis der Zust i rnnung des Grundeigentümers
du rch  sch r i f t l i chen  Besche id  fes tzus te l l en .  r '

5 .  S 8 A b s .  1  l a u t e t :

r r (1 )  Das  Aus roaß  de r  bebau ten  F läche  genäB S  IO  Abs .  1de r
Bauordnung für Wien darf  unabhängig von der GröBe des Klej .n_
gartens nicht nehr a1s 35 u2, auf vorübergehend kleingärtne-
r isch genutzten Flächen nicht nehr als 16 n2 betragen. Klein_
gartennohnhäuser dürfen unabhängig von der cröße des Klein_
gartens eine bebaute Fläche von höchstens 50 n2 haben. In
die bebaute F1äche sind Nebengebäude (Werkzeughütten, Klein_
t ierstal- lungen und dergleichen) einzurechnen. Nebengebäude
sind an das Xleingartenhaus bez iehungsr.re ise X1e ingartenirohn_
haus anzubauen. Sind in den Bebauungsplänen Best innungen über
die baul iche Ausnützbarkei t  der Kleingärten enthal ten, darf
das AusnaB der bebauten Fläche die in den Bebauungsplänen
festgesetzten AusmaBe nicht t iberschrei ten. S 69 der Bauord_
nung für Wien ist  nicht anzuwenden.n

6. DeD S I  Abs. 3 nerden folgende Sätze angef i igt :
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nKLeingartenwohnhäuser dürfen ohne Festsetzung der Kupplung
in Bebauungsplan Dit ZustiEnung des betroffenen Nachbarn in
gekuppelter Bauweise errichtet serden. Ein K).eingartenvohn-
haus nuß an einer Kleingartengtenze angebaut serden, wenn der
Iachbar an diese Kleingartengrenze bereits angebaut hat,. in
diesen Fal l  bedarf es nicht seiner Zustinnung. An ein an ei-
ner Kleingartengrenze angebautes Kleingartenwohnhaus nuß da-
gegen ni.eht angebaut irerden, uenn zur besseren baulichen und
gärtnerischen Ausnutzung des Kleingartens ein Kfeingarten-
wohnhaus in gekuppelter Baueeise an einer anderen Kleingar-
tengrenze nit  Zustinrnung dieses Nachbarn err ichtet nird. r '

7 . S 9 A b s . 9 L a u t e t :

rr(9) Die Err ichtung von Rauch- und Abgasfängen ist
verboten, ausgenomnen Abgasfänge über Dach für Gasheizungen
in Kleingartennohnhäusern. t '

8 .  5  l 0  Abs .  6  w i rd  a l s  n (7 )n  beze ichne t .  A l i  neue r  Abs .  5
w i rd  e inge füg t :

r ' (6) Für Gebäude, die an 1. ! , !ärz 1991 bereits bestanden
haben, sind in Kleingartengebieten nachträgl ich BaubeniLI j .-
gungen nach S 70 der Bauordnung für Wien auch dann zu ertei_
len, wenn sie die Abstände zu den Nachbargrenzen, den Auf_
schließungsFegen und i,Iebenwegen nach S I Abs. 3 nicht ein-
halten oder nenn die cebäudehöhe nehr a1s 3,50 n beträgt oder
der Dachfirst höher als nach S 8 Abs. 2 Lit .  a und b ist und
die bestehende Kubatur jenes produkt nicht überschreitet,  das
sich aus einer bebaubaren Fläche von 50 n2, bei Annahne ei.nes
quadratischen Grundrisses, einer Gebäudehöhe von 3r50 n und
einer Dachneigung von 25 crad bez iehungsrrei se d-er in Bebau-
ungsplan festgesetzten Dachneigung ergibt. Bei nachträgl icher
Herstel lung einer wärDedäuunung an die Außenvände eines Xlein_
gartenvohnhauses ist die hiefür erforderl iche Fläche nicht
auf die bebaute Fläche anzurechnen. Die Bewil l igung ist je-



denfal ls zu versagen, uenn die nach
nung für Wien benessene Gebäudehöhe

S 81 Abs. 2 der Bauord-
4 ,50  E überschre i te t .  '

Der Landeshauptnann: Der Landesantsdirektor :



VORBIÄTT

zur Wiener Xleingartengesetznove I le 1992
( F a s s u n g  v o n  5 . 3 . 1 9 9 2 )

Problero: Bei der Sanierung nyi lder Siedlungenr treten
inner wieder .probleue auf, weil  die bestehen_
den Objekte vielfach den Bestinmungen des Flä_
chenwidmungs- und Bebauungsplanes nicht ent_
sprechen. Das l{ iener K le ingartengeset z
schl ieBt neiters aus, daß Kle ingartenhäuser
und Lauben nit  nindestens einen Aufenthalts_
raun der Befr iedigl. lng eines ständigen Wohnbe_
dürfnisses dienen. Tei le von Kleingartenge_
bieten scheinen aber für ein rwohnen in crü_
nen'r geeignet.

Ziel:  Schaffung einer. übergangsbestinmung, un gene_
rel1 in berücksichtigungswürdigen FäIIen die
nachträgl iche baurechtl iche Genehnigrung und
San.ierung von derzeit  bewi l  l igungslosen Bauten
j_n Kleingartengebiet bzw. bei einer Unwidnung
auf Kleingartengebiet zu ernöglichen; weiters
Schaffung der gesetzl ichen Voraussetzungen,
die auch in Xleingartengebieten die Errichtunq
ständig bewohnbarer Häuser erlauben.

Lösuno: NovelLierung der l{ idnungsvorschr i f ten der Bau_
ordnung für Wien und von Deta i lvorschriften
des w j-ener K1e ingartengesetzes .

Alternativen: Entueder Verweigerung ständiger i{ohnnögli.ch_
kei.ten in der Flächennidnung Grünland _ Erho_

. lungsgebiet - Kleingartengebiet oder versei_
sung auf urnfangreichere Unwidnungen, sei es in
Bauland - Gartensiedlungsgebiet, sei es in
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eine andere Widnungskategorie des Baulandes,
jedoch unter Inkaufnahne des verlustes doni_
nanter kleingärtnerisch genutzter Grilnzonen.

Kosten: Finanziel.le ttehrbelastungen durch die Novelle
' 

sind nicht zu ersarten. Erst in Gefolge von
UnuidEungen können die Geneinde erhöhte Auf_
schließungskosten treffen, die aber im Rahnen
der Widnungshoheit von ceneinderat in Einzel_
fa11 abgewogen serden können.



ERT,AIIT ERNDE BN,{ERKUNGEN

Wiener Kleingartengesetznovel te 19 92
( F a s s u n g  v o D  4 . 3 . 1 9 9 2  )

A1 lqene ines :

Das vornal ige t{ iener XLeingartengesetz ,  I .GBI.  für Wien Nr.
I I /1959, das die bis dahin gel tenden reichsdeutschen Vor_
schr i f ten abgelöst hatte,  war in seinen S 9 noch davon ausge_
gangen, daB auf Kleingartenf Iächen nur Lauben (def in iert  a ls
unbenohnbare, le icht zer legbare Bauten bis 15 n2 Grundf läche;
und SorDmerhütten (def in iert  aIs Leichtbauten bis 25 n2 crund_
f läche ,  d ie  nu r  i n  de r  Ze i t  vo rn  15 .  Ap r i l  b i s  15 .  ok tobe r  j e_
den Jahres bevohnt werden dürfen) err ichtet  rrerden dürfen.
Das neue l { iener X1e ingartengesetz ,  IGBI.  für i . t ien Nr .  3 /  fgTg ,
Ließ in S 2 Abs. 13 und den SS 7, 8 und 9 nur die Err ichtung
von K1e ingartenhäusern bis 35 rn2 Grundf läche zu; diese sind
als Baul ichkei ten in Xleingärten, die zunindest einen Aufent_
hal. tsrautr  enthal ten und nicht der Befr iedigung eines ständi_
gen Wohnbedürfnisses dienen, def in iert .  Sie nüssen auch nicht
den nach der Bauordnung für Wien erforder l ichen WärDe-,
Schal l -  und Brandschutz entsprechen, den Wohnhäuser aufweisen
Düssen .

Bei nanchen unter diesen Voraussetzungen besiedel-ten Klein_
gartenanlagen entstand nit  zunehnendeD l{ohlstand das Be_
dürfnis - unter Bevahrung des gei lohnten Grünanbientes _ eine
größere Verbauung j.n Zusannenhang nit den gesteigerten
Wohnkonfort zu beanspruchen, sodaß auch in der käIteren Jah_
reszeit eine rgohnnäßige Benützung nahelag. Die Fit  der
Bauordnungsnovel le 1976, lßBl. f t l r  Wien Nr. 19, geschaffene
I{ögl ichkeit zur Umwidnung auf GartensiedLungsgebiete nit  ei-
ner vol lnert igen wohnbebauungsnögl ichke i t  bis zu 150 n2 war
und ist nänl ich - wegen des großen Sprunges - nicht für al le
Kleingärten geeignet und vorgesehen.



Hit  der vor l iegenden Novel le sol l  d ie üögl ichkei t  eröf fnet
eerden, unter nögl ichster BeibehaLtung des Charakters der
Klei-ngärten in den durctr die Flächeniridnungspläne und Bebau-
ungspläne bestinnten Zonen ej-ne Bebauung bis 50 rn: Grundflä-
che herbeizuführen, die -  ohne an den Standard des S 90 der
Bauordnung für Wien gebunden zu sein -  eine Ausgestal tung für
eine ganzjähr ige Bevohnbarkei t  er laubt.  Dazu ist  anzunerken,
daB jeder dieser einzelnen Kleingärten ( jedes Los für s ich
al le in) zu einer eigenen crundbuchseinlage abgeschrieben rder-
den kann, sorni t  veräußerbar ist  und sich auch zur Eiqentuns-
b i l dung  e igne t .

In Zuge der Sanierung "r , r i lder Siedlungenrr ni t  der fakt isch
bestehenden Nutzung "Kleingartengebiet ' r  beziehungsweise ni t
der nachträgt ich festgesetzten Widnung lcrünland -  Erholungs_
gebiet  -  Kleingartengebietn ,  t reten imner wieder problene

dergestal t  auf,  daß zahlreiche dort  berei ts bestehende Ob-
jekte nicht rni t  den bestehenden Rechtsvorschr i f ten für Krein-
gartengebiete in Einklang gebracht werden können und daher
ni .cht bewi l l igt  verden könnten, obvohl s ie der angestrebten
Zielsetzung durch ihre tatsächl iche Nutzung nicht widerspre-
chen; als cründe hiefür s ind vor al len die Nichteinhal tung
der erforder l ichen Abstandsf lächen, die überschrei tung der
naxi-naren cebäudehöhe sowie der naxirnal  bebaubaren Fläche an-
zuführen.

Zur verneidung von unbj. l l igen Härten sol l  durch die vor l ie-
gende Novelle in AnLehnung an Art. V der Bauordnung für t{ien
in der Fassung der Bauordnungsnovel le 1989, LGBI.  für t { ien
Nr.  7/1990, die für bestehende Gebäude in Gartersiedlungs-
gebieten eine baurechtt iche Sanierung ernög1ichte,  eine
recht l iche Lösung geschaffen uerden, die eine nachträgl iche
Genehrnigung bestehender Gebäude soweit  a1s nögl ich genäß der
angestrebten Zielsetzung er laubt.



fn  e inze lhen:

Zu Art.  I  (Bauordnung für Wien - BO):

Z \ t Z 7 ( S 4 B O ) :

Deru Geneinderat sol l  in Rahnen der Festsetzung des Flächen_
widnungsplanes die fr lögl ichkei t  gegeben verden, innerhalb der
Widnungskategorie "crünland -  Erholungsgebiet  "  bei  Kleingar-
tengebieten i rn Flächenwidnungsplan jene Zonen gesondert
auszuweisen, die für ganzjähr iges Wohnen in Betracht konnen.

Z u  Z  2  ( S  7 6  A b s .  1 1  B O ) :

Dj-e berei ts in al lgeneinen TeiI  dargestel l te Zulassung einer
Bebauung bis 50 n2 Grundf läche in Kleingartengebieten für
ganzjähr iges Wohnen (siehe auch Art .  t t  Z 4) bedingt aus sy_
stenat ischen Gründen dj .e Anhebung der baul ichen Ausnützbar_
kei t  der Widnungskategorie f iGartensiedlungsgebiet" .  Deshalb
wird in S 76 Abs. 11 BO die gesetzl ich zulässige Bebauung von
bisher 35 n2 auf 50 n2 angehoben. Unverändert  bleibt  der
zweite Satz in der Fassung der Bo-Novel le 1989, LcBl.  für
Wien Nr.  7 / t99O, ni t  der I r{ö9)- ichkei t ,  in Bebauungsplan das
Höchstausrnaß bis 150 12 z, . r  . r" .g.ößern.

Zu Art .  I f  (Kleingartengesetz )  3

Z u  Z  7  ( S  2  A b s .  1 ) :

Die Begrif fsbestinnung iKleingärten' irar auf die l{ögrichkei-t
zu ganzjährigen Wohnen hin zu enreitern. Kleingartenhäuser
bleiben auch weiterhin genäß der Begrif fsbestinnung des S 2
Abs. 13 auf eine nicht ständiqe Bewohnbarkeit beschränlt.
Diesen cebäudetyp wird nunrnehr in g 2 Abs. 15 für ganzjähri_
ges Wohnen das größere Xleingartenwohnhaus gegenübergesteI l t .



Z u  Z  2  f S  2  A b s .  1 5 ) :

Der neu eingeführte Begri f f  rKleingartenwohnhäusern löst  s ich
von den Beschränkungen für Kleingartenhäuser, allerdings nur
für BauLichkei ten in Zonen, die in FLächenwidnungsplan und
Bebauungsplan als 'Kleingartengebiete für ganzjähr iges Woh_
nen'r ausgeniesen sind. Außer entsprechend genehnigten l{eubau-
ten werden auch rechtuäßig als Kleingartenhäuser bestehende
Baul ichkei ten in den unrgewidneten zonen ars xleingarteneohn-
häuser eingestuft ,  zunal-  durch d.en vorgesehenen Gesetzeswort_
Lau t  h ins i ch t l i ch  de r  bau techn ischen  E r fo rde rn i sse  ke ine  D i f_
ferenzierung getrof fen wird;  dadurch vj . rd den jenei l igen Ge_
bäudeeigentüner die Rechtswohltat  zutei l ,  d ie durch die Ge_
setzesänderung eintretende vernehrung seiner subjekt iv_öf_
fentLichen Rechte in Ansehung seines bestehenden Gebäudes un_
ter Erwirkung eines Feststel  lungsbesche ides über den geänder_
ten, recht l ich relevanten sachverhal t  sofort  und kont inuiuer-
l ich konsurnieren zu können. Zusätzl ich kann davon ausgegangen
werden, daß der jevei l ige Eigentümer in eigenen .  Interesse al_
lenfa1ls Verbesserungen freiwi l l ig vornehuren wird;  so kann er
etva die Wärrnedännung anheben, un Energiekosten zu sparen,
ohne daran durch die eventuel l  berei ts vorgenoruDene Ausschöp_
fung des zulässigen Ausrnaßes der bebaubaren Fläche gehindert
zu  se in  ( vS1 .  S  16  Abs .  6  vo r le t z te r  Sa tz  des  vo r l i egenden
Entwurfes )

Z u Z 3 ( S 6 A b s . 5 ) :

sosohl, anLäßlich einer Grundabtei lung zur Schaffung oder Än_
derung von Xleingärten, als auch an1äB1i.ch jede_r Baubevi l . l i_
gung für Neu-, Zu- und Unbauten sind al le geseizl ichen Be_
stinaungen einzuhalten, so auch die nesentl ichen Aufschl ies_
sungsvoraussetzungen zu erfül1en. Dies ist einerseits ej-n An_
schluß an das öffentl iche WasserLeitungsnetz (ein Trinkwas-
serbrunnen soII nicht genügen), und zi{ar in winterfester Aus-



f ilhrung, da eine durchgehende Versorgung uit einwand_freien
Trinknasser auch bei Frost garantiert sein nuß, andererseits
ein Anscbluß an den öffentlichen Straßenkanal {Senk-gruben
sollen grundsätzl ich nicht genügen), um eine für Boden und
Grundwasser schonende Abreitung von sch'utzwässern zu gewähr-
leisten, nährend Niederschlags- und Dachsässer durchaus zur
Dotierung des Bodens und crund'/assers örtrich versickert uer-
den können. Insbesondere diese zrceite Forderung kann sich
aber auch als nicht genoll te Härte erneisen, t  enn beispiets_
neise eine bereits bestehende Xleingartenanlage zu einer so1_
chen für ganzjähriges Wohnen en eitert nird und die Schnutz_
wässer schon bisher in eine baubehördl ich genehnigte Senk_
grube eingeleitet wurden. Die Errichtung eines Kl.eingarten_
r.tohnhauses bzw. die Erweiterung eines bestehenden Kleingar_
tenhauses auf ein Kleingartenwohnhaus könnte in dieser be_
stehenden Anlage in soLchen FäIlen aus deu Grunde des Fehlens
des öffentl ichen Kanals nicht erfolgen. Es erscheint daher in
rnteresse der Kleingartenbes i tzer und aus rechtstheoretischen
Gründen geboten, die Entsorgung der schnutzsässer iE Sinne
des S 9 Abs. 11 des KIe ingartengesetz es durch eine deB S 93
der Bauordnung für wien entsprechende Senkgrube bei gleich_
zeit iger, unnittelbar aus deD cesetz erf l ieBender Verpfl ich_
tung des Gebäudeeigentt imers zuzulassen, daß er in FaIIe der
nachträgl ichen Errichtung eines öffentl ichen straßenkanals
die Einnündung der Schurutzwässer in einern Zuge nit  der Her_
stel lung des Straßenkanals vorninnt. Dies bedeutet, daB er
zugleich rnit  der Err ichtung des straBenkanals in Sinne des
S 6 Äbs. 3 jedenfal ls (ohne individuel l  nach Abs. 3 zweiter
Satz zu begründendes Erfordernis) die Hauskanalanlaqe her_
stel len nuß.

Z u  Z  4  ( q  7  A b s .  1 ) :

Zur Xlarstel lung, da8 auch in der neuen Widnungskategorie
rrKleingartengebiete für ganzjähriges Wohnenr Bauten ir ie
bisher zuJ-ässig sind, Uird S Z Abs. 1 entsprechend ergänzt.
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Überdies wird zur Dokunentation des rechtserheblichen Sach-
verhal tes,  daB ein bestehendes Kleingartenhaus voE Bigentümer
für ganzjähriges Wohnen bestinrnt vird, ein Verfahrensnodus
eingeführt, der einerseits auf eine l,{itwirkung des Grund-
eigentümers in Forn seiner Zustiuoung Bedacht niunt, und
anderersej-ts eine Rechtsbasis für künftige rechtl-iche Beur-
tei lungen bi ldet.

Z u  Z  5  ( S  I  A b s .  1 ) :

Das Höchstausnaß der verbaubaren F1äche für KJ.eingartenirohn-
häuser (einschl ieß1ich Nebengebäude) r . r i rd -  s ie einlei tend
darges te l - I t  -  n i t  5O n :  I im i t i e r t ,  sodag  e ine  fü r  ganz jäh r i -
ges Wohnen akzeptable Wohnnutzf täche ni t  entsprechender
Rauneintei lung gestal tet  rrerden kann. fn übr igen gel ten die
an sonst ige Kleingartenhäuser ni t  e inen Aufenthal tsrauu ge_
stel l ten Arforderungen, die in der praxis of t  durch freiwi l -
l ig berücksicht igte Wärneschutz-,  Schal lschutz- und Brand-
schutzvorkehrungen übertrof fen nerden. Unter eineu vird die
f lächennäBige Ausnützungsbeschränkung des Kleingartens von
15 * der Kleingartenf läche aus den Gesetz qJenonnen, was zrrar
bei  Xleingärten ger ingeren Flächenausnaßes zu einer gegent iber
der bisher igen nunnehr prozentuel l  erhöhten baul ichen
Ausnützbarkei t  führen kann, aber jedoch den fnteresse dient,
akzeptabl .e GebäudegröBen und Gebäudegrundrisse erreichen zu
können.

Z v  Z  6  ( S  8  A b s .  3 ) :

Die Ergänzung des S 8 Abs. 3 des Kleingartengesetzes dient
vorniegend der besseren Ausnützung der Gartenflächen und der
üinderung des Energieverbrauches. Die bessere Ausnützung der
cartenfläche ist darin zu erbl- icken, daß ein Kleingartenuohn-
haus, das an eine Grun,i lgrenze gerückt nird, eine zusannenlän-
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gende gärtnerisch zu nutzende Fläche offen IäBt, rrodurch der
Grünländcharakter sesentl ich stärker hervorgestr ichen r ird,
a1s sttinde das Gebäude inrnitten des cartens. Der ttlinderung
des Energieverbrauches dient die gekuppelte Bauweise stets
durch das Abdecken einer Feueroauer. Der Eigentilner bzw. Be-
sitzer eines Xleingartens solI  weiters die WahlDögJ.ichkeit
haben, welche von nehreren Höglichkeiten zur Kupplung er
wahrnirnnrt, auch nenn diese insgesant erst durch eine genein-
same Bauführung rnit den Nachbarn- geschaffen vird; daraus re_
sult iert,  daß der Eigentürner des Kleingartenvohnhauses, der
bereits an eine Xleingartengrenze angebaut hat, keinen
Rechtsanspruch ableiten kann, daB seine Feuernauer in r. lei te-
rer Zukunft auch tatsächl ich abgedeckt wird. Der durch die
Kupplung entstehende gröBere Baukörper, der ein Flächennaß
bis zu 1oO m2 erreichen kann, wird durch die dadurch entste-
hende nit  den Nachbargrundstücken zusamnenhängende cartenflä-
che in seiner räunl ichen Erscheinung und wirkung wieder zu-
rückgedrängt .

Z u Z T ( S 9 A b s . 9 ) :

War bisher, da Kleingartenhäuser nicht zur Befr iedigung eines
ständigen Wohnbedürfnisses vorgesehen waren, die Errichtung
von Rauch- und Abgasfängen in Kleingärten absolut verboten,
so ist nunmehr veni.gstens für Kleingartenr,rohnhäuser notwendi-
gerwej.se eine Beheizungsrnögl ichkeit zuzulassen. Abgesehen von
einer Heizung uit  er.ektr ischer Energie, für die nicht i lberarr.
die Zule i tungsnöglichke i t  bestehen Hird, sol l  eine Beheizung
nit Stadtgas ( Erdgaszulej. tung) gestattet uerden. Al lerdings
sol len GasauBenwandöfen ausgeschLossen bleiben,i  da bei in
Kleingärten oft vorherrschenden geringeren Bauabständen und
den hohen Ansprüchen an gute Gartenluft unzuköurmr ichke iten zu
befürchten wären. Nur nit  einer A\asführung über Dach r.r ird
eine bestnögl" j-che Verdünnung erreicht,



Zu  Z  8  ( .S  16  Abs .  6  und  7 ) :

Die neu geschaffene übergangsbest j.rnrnung des S 16 Abs. 6 ge-
uährt die tft8lichkeit, in Kleingartengebieten BaubewiLIignrn-
gen geuäß S 70 der Bauordnung für Wien auch dann zu erteilen,
wenn die sonst von Gesetz geforderten Abstandsflächen zu
Nachbargrundgrenzen nicht eingehalten uerden. $esentl ich für
die Ertei lung einer solchen definit iven Bauberri  t  I  ign:ng ist
jedoch, daß die bestehende Kubatur jenes Ausnaß nicht über-
schreitet,  das sich bei einer bebaubaren Fläche von 50 n2 und
einer Gebäudehöhe von 3,50 m ergeben würde. Dadurch sol l-  je-
denfaLls hintangehalten werden, daß Gebäude, die negen j-hrer
darüber hinausgehenden Größe den charakter eines Kleingarten_
gebietes nicht entsprechen, eine nachträgl iche definit ive
Baubevi l l igung gemäß S 70 der Bauordnung für Tien erhalten
können. Nachträgl iche Baubewi I  I  igungen können darüber hinaus
auch nur dann ertei l t  \rerden, wenn das AusnaB der tatsächl ich
bebauten Fläche 50 n2 nicht .  überschreitet.  Ledigl ich für die
nachträgl iche verbesserung des wänoeschutzes des Kleingarten_
wohnhauses darf die hiefür erforderl iche Grundfläche auch
dann noch in Anspruch genonmen werden, senn dadurch das Aus-
maß der bebauten Ftäche das Ausnaß von 50 mz überschreitet,
Dies erscheint in Interesse der Verbesserung der Bauquali tät
in Zusanrnenhang nit der Erweiterung der Nutzungsnögl ichkeit
des Gebäudes erforderl ich.

Weiters können definitive Bauber,ri l l igungen nur für die an
1. I{ärz 1991 bereits bestehenden cebäude ertei l t  serden, so_
fern diese zuD Zeitpunkt der Ertei lung der Baubesit l igung in
Kleingartengebiet l iegen. DaDit sol l  einerseits der beste-
hende Baubestand soweit als nöglich rechtlich s-aniert serden
können, andererseits aber kein Anreiz geschaffen werden, in
der Hoffnung auf eine. künftige Änderung des Flächenwidrnungs-
planes und Bebauungspranes weiterhin konsensrose Bauführunqen
vorzunehDen,



denfal ls zu versagen, uenn die nach
nung für Wien benessene Gebäudehöhe

S 81 Abs. 2 der Bauord-
4 ,50  E überschre i te t .  '

Der Landeshauptnann: Der Landesantsdirektor :



VORBIÄTT

zur Wiener Xleingartengesetznove I le 1992
( F a s s u n g  v o n  5 . 3 . 1 9 9 2 )

Problero: Bei der Sanierung nyi lder Siedlungenr treten
inner wieder .probleue auf, weil  die bestehen_
den Objekte vielfach den Bestinmungen des Flä_
chenwidmungs- und Bebauungsplanes nicht ent_
sprechen. Das l{ iener K le ingartengeset z
schl ieBt neiters aus, daß Kle ingartenhäuser
und Lauben nit  nindestens einen Aufenthalts_
raun der Befr iedigl. lng eines ständigen Wohnbe_
dürfnisses dienen. Tei le von Kleingartenge_
bieten scheinen aber für ein rwohnen in crü_
nen'r geeignet.

Ziel:  Schaffung einer. übergangsbestinmung, un gene_
rel1 in berücksichtigungswürdigen FäIIen die
nachträgl iche baurechtl iche Genehnigrung und
San.ierung von derzeit  bewi l  l igungslosen Bauten
j_n Kleingartengebiet bzw. bei einer Unwidnung
auf Kleingartengebiet zu ernöglichen; weiters
Schaffung der gesetzl ichen Voraussetzungen,
die auch in Xleingartengebieten die Errichtunq
ständig bewohnbarer Häuser erlauben.

Lösuno: NovelLierung der l{ idnungsvorschr i f ten der Bau_
ordnung für Wien und von Deta i lvorschriften
des w j-ener K1e ingartengesetzes .

Alternativen: Entueder Verweigerung ständiger i{ohnnögli.ch_
kei.ten in der Flächennidnung Grünland _ Erho_

. lungsgebiet - Kleingartengebiet oder versei_
sung auf urnfangreichere Unwidnungen, sei es in
Bauland - Gartensiedlungsgebiet, sei es in
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eine andere Widnungskategorie des Baulandes,
jedoch unter Inkaufnahne des verlustes doni_
nanter kleingärtnerisch genutzter Grilnzonen.

Kosten: Finanziel.le ttehrbelastungen durch die Novelle
' 

sind nicht zu ersarten. Erst in Gefolge von
UnuidEungen können die Geneinde erhöhte Auf_
schließungskosten treffen, die aber im Rahnen
der Widnungshoheit von ceneinderat in Einzel_
fa11 abgewogen serden können.



ERT,AIIT ERNDE BN,{ERKUNGEN

Wiener Kleingartengesetznovel te 19 92
( F a s s u n g  v o D  4 . 3 . 1 9 9 2  )

A1 lqene ines :

Das vornal ige t{ iener XLeingartengesetz ,  I .GBI.  für Wien Nr.
I I /1959, das die bis dahin gel tenden reichsdeutschen Vor_
schr i f ten abgelöst hatte,  war in seinen S 9 noch davon ausge_
gangen, daB auf Kleingartenf Iächen nur Lauben (def in iert  a ls
unbenohnbare, le icht zer legbare Bauten bis 15 n2 Grundf läche;
und SorDmerhütten (def in iert  aIs Leichtbauten bis 25 n2 crund_
f läche ,  d ie  nu r  i n  de r  Ze i t  vo rn  15 .  Ap r i l  b i s  15 .  ok tobe r  j e_
den Jahres bevohnt werden dürfen) err ichtet  rrerden dürfen.
Das neue l { iener X1e ingartengesetz ,  IGBI.  für i . t ien Nr .  3 /  fgTg ,
Ließ in S 2 Abs. 13 und den SS 7, 8 und 9 nur die Err ichtung
von K1e ingartenhäusern bis 35 rn2 Grundf läche zu; diese sind
als Baul ichkei ten in Xleingärten, die zunindest einen Aufent_
hal. tsrautr  enthal ten und nicht der Befr iedigung eines ständi_
gen Wohnbedürfnisses dienen, def in iert .  Sie nüssen auch nicht
den nach der Bauordnung für Wien erforder l ichen WärDe-,
Schal l -  und Brandschutz entsprechen, den Wohnhäuser aufweisen
Düssen .

Bei nanchen unter diesen Voraussetzungen besiedel-ten Klein_
gartenanlagen entstand nit  zunehnendeD l{ohlstand das Be_
dürfnis - unter Bevahrung des gei lohnten Grünanbientes _ eine
größere Verbauung j.n Zusannenhang nit den gesteigerten
Wohnkonfort zu beanspruchen, sodaß auch in der käIteren Jah_
reszeit eine rgohnnäßige Benützung nahelag. Die Fit  der
Bauordnungsnovel le 1976, lßBl. f t l r  Wien Nr. 19, geschaffene
I{ögl ichkeit zur Umwidnung auf GartensiedLungsgebiete nit  ei-
ner vol lnert igen wohnbebauungsnögl ichke i t  bis zu 150 n2 war
und ist nänl ich - wegen des großen Sprunges - nicht für al le
Kleingärten geeignet und vorgesehen.



Hit  der vor l iegenden Novel le sol l  d ie üögl ichkei t  eröf fnet
eerden, unter nögl ichster BeibehaLtung des Charakters der
Klei-ngärten in den durctr die Flächeniridnungspläne und Bebau-
ungspläne bestinnten Zonen ej-ne Bebauung bis 50 rn: Grundflä-
che herbeizuführen, die -  ohne an den Standard des S 90 der
Bauordnung für Wien gebunden zu sein -  eine Ausgestal tung für
eine ganzjähr ige Bevohnbarkei t  er laubt.  Dazu ist  anzunerken,
daB jeder dieser einzelnen Kleingärten ( jedes Los für s ich
al le in) zu einer eigenen crundbuchseinlage abgeschrieben rder-
den kann, sorni t  veräußerbar ist  und sich auch zur Eiqentuns-
b i l dung  e igne t .

In Zuge der Sanierung "r , r i lder Siedlungenrr ni t  der fakt isch
bestehenden Nutzung "Kleingartengebiet ' r  beziehungsweise ni t
der nachträgt ich festgesetzten Widnung lcrünland -  Erholungs_
gebiet  -  Kleingartengebietn ,  t reten imner wieder problene

dergestal t  auf,  daß zahlreiche dort  berei ts bestehende Ob-
jekte nicht rni t  den bestehenden Rechtsvorschr i f ten für Krein-
gartengebiete in Einklang gebracht werden können und daher
ni .cht bewi l l igt  verden könnten, obvohl s ie der angestrebten
Zielsetzung durch ihre tatsächl iche Nutzung nicht widerspre-
chen; als cründe hiefür s ind vor al len die Nichteinhal tung
der erforder l ichen Abstandsf lächen, die überschrei tung der
naxi-naren cebäudehöhe sowie der naxirnal  bebaubaren Fläche an-
zuführen.

Zur verneidung von unbj. l l igen Härten sol l  durch die vor l ie-
gende Novelle in AnLehnung an Art. V der Bauordnung für t{ien
in der Fassung der Bauordnungsnovel le 1989, LGBI.  für t { ien
Nr.  7/1990, die für bestehende Gebäude in Gartersiedlungs-
gebieten eine baurechtt iche Sanierung ernög1ichte,  eine
recht l iche Lösung geschaffen uerden, die eine nachträgl iche
Genehrnigung bestehender Gebäude soweit  a1s nögl ich genäß der
angestrebten Zielsetzung er laubt.



fn  e inze lhen:

Zu Art.  I  (Bauordnung für Wien - BO):

Z \ t Z 7 ( S 4 B O ) :

Deru Geneinderat sol l  in Rahnen der Festsetzung des Flächen_
widnungsplanes die fr lögl ichkei t  gegeben verden, innerhalb der
Widnungskategorie "crünland -  Erholungsgebiet  "  bei  Kleingar-
tengebieten i rn Flächenwidnungsplan jene Zonen gesondert
auszuweisen, die für ganzjähr iges Wohnen in Betracht konnen.

Z u  Z  2  ( S  7 6  A b s .  1 1  B O ) :

Dj-e berei ts in al lgeneinen TeiI  dargestel l te Zulassung einer
Bebauung bis 50 n2 Grundf läche in Kleingartengebieten für
ganzjähr iges Wohnen (siehe auch Art .  t t  Z 4) bedingt aus sy_
stenat ischen Gründen dj .e Anhebung der baul ichen Ausnützbar_
kei t  der Widnungskategorie f iGartensiedlungsgebiet" .  Deshalb
wird in S 76 Abs. 11 BO die gesetzl ich zulässige Bebauung von
bisher 35 n2 auf 50 n2 angehoben. Unverändert  bleibt  der
zweite Satz in der Fassung der Bo-Novel le 1989, LcBl.  für
Wien Nr.  7 / t99O, ni t  der I r{ö9)- ichkei t ,  in Bebauungsplan das
Höchstausrnaß bis 150 12 z, . r  . r" .g.ößern.

Zu Art .  I f  (Kleingartengesetz )  3

Z u  Z  7  ( S  2  A b s .  1 ) :

Die Begrif fsbestinnung iKleingärten' irar auf die l{ögrichkei-t
zu ganzjährigen Wohnen hin zu enreitern. Kleingartenhäuser
bleiben auch weiterhin genäß der Begrif fsbestinnung des S 2
Abs. 13 auf eine nicht ständiqe Bewohnbarkeit beschränlt.
Diesen cebäudetyp wird nunrnehr in g 2 Abs. 15 für ganzjähri_
ges Wohnen das größere Xleingartenwohnhaus gegenübergesteI l t .



Z u  Z  2  f S  2  A b s .  1 5 ) :

Der neu eingeführte Begri f f  rKleingartenwohnhäusern löst  s ich
von den Beschränkungen für Kleingartenhäuser, allerdings nur
für BauLichkei ten in Zonen, die in FLächenwidnungsplan und
Bebauungsplan als 'Kleingartengebiete für ganzjähr iges Woh_
nen'r ausgeniesen sind. Außer entsprechend genehnigten l{eubau-
ten werden auch rechtuäßig als Kleingartenhäuser bestehende
Baul ichkei ten in den unrgewidneten zonen ars xleingarteneohn-
häuser eingestuft ,  zunal-  durch d.en vorgesehenen Gesetzeswort_
Lau t  h ins i ch t l i ch  de r  bau techn ischen  E r fo rde rn i sse  ke ine  D i f_
ferenzierung getrof fen wird;  dadurch vj . rd den jenei l igen Ge_
bäudeeigentüner die Rechtswohltat  zutei l ,  d ie durch die Ge_
setzesänderung eintretende vernehrung seiner subjekt iv_öf_
fentLichen Rechte in Ansehung seines bestehenden Gebäudes un_
ter Erwirkung eines Feststel  lungsbesche ides über den geänder_
ten, recht l ich relevanten sachverhal t  sofort  und kont inuiuer-
l ich konsurnieren zu können. Zusätzl ich kann davon ausgegangen
werden, daß der jevei l ige Eigentümer in eigenen .  Interesse al_
lenfa1ls Verbesserungen freiwi l l ig vornehuren wird;  so kann er
etva die Wärrnedännung anheben, un Energiekosten zu sparen,
ohne daran durch die eventuel l  berei ts vorgenoruDene Ausschöp_
fung des zulässigen Ausrnaßes der bebaubaren Fläche gehindert
zu  se in  ( vS1 .  S  16  Abs .  6  vo r le t z te r  Sa tz  des  vo r l i egenden
Entwurfes )

Z u Z 3 ( S 6 A b s . 5 ) :

sosohl, anLäßlich einer Grundabtei lung zur Schaffung oder Än_
derung von Xleingärten, als auch an1äB1i.ch jede_r Baubevi l . l i_
gung für Neu-, Zu- und Unbauten sind al le geseizl ichen Be_
stinaungen einzuhalten, so auch die nesentl ichen Aufschl ies_
sungsvoraussetzungen zu erfül1en. Dies ist einerseits ej-n An_
schluß an das öffentl iche WasserLeitungsnetz (ein Trinkwas-
serbrunnen soII nicht genügen), und zi{ar in winterfester Aus-



f ilhrung, da eine durchgehende Versorgung uit einwand_freien
Trinknasser auch bei Frost garantiert sein nuß, andererseits
ein Anscbluß an den öffentlichen Straßenkanal {Senk-gruben
sollen grundsätzl ich nicht genügen), um eine für Boden und
Grundwasser schonende Abreitung von sch'utzwässern zu gewähr-
leisten, nährend Niederschlags- und Dachsässer durchaus zur
Dotierung des Bodens und crund'/assers örtrich versickert uer-
den können. Insbesondere diese zrceite Forderung kann sich
aber auch als nicht genoll te Härte erneisen, t  enn beispiets_
neise eine bereits bestehende Xleingartenanlage zu einer so1_
chen für ganzjähriges Wohnen en eitert nird und die Schnutz_
wässer schon bisher in eine baubehördl ich genehnigte Senk_
grube eingeleitet wurden. Die Errichtung eines Kl.eingarten_
r.tohnhauses bzw. die Erweiterung eines bestehenden Kleingar_
tenhauses auf ein Kleingartenwohnhaus könnte in dieser be_
stehenden Anlage in soLchen FäIlen aus deu Grunde des Fehlens
des öffentl ichen Kanals nicht erfolgen. Es erscheint daher in
rnteresse der Kleingartenbes i tzer und aus rechtstheoretischen
Gründen geboten, die Entsorgung der schnutzsässer iE Sinne
des S 9 Abs. 11 des KIe ingartengesetz es durch eine deB S 93
der Bauordnung für wien entsprechende Senkgrube bei gleich_
zeit iger, unnittelbar aus deD cesetz erf l ieBender Verpfl ich_
tung des Gebäudeeigentt imers zuzulassen, daß er in FaIIe der
nachträgl ichen Errichtung eines öffentl ichen straßenkanals
die Einnündung der Schurutzwässer in einern Zuge nit  der Her_
stel lung des Straßenkanals vorninnt. Dies bedeutet, daB er
zugleich rnit  der Err ichtung des straBenkanals in Sinne des
S 6 Äbs. 3 jedenfal ls (ohne individuel l  nach Abs. 3 zweiter
Satz zu begründendes Erfordernis) die Hauskanalanlaqe her_
stel len nuß.

Z u  Z  4  ( q  7  A b s .  1 ) :

Zur Xlarstel lung, da8 auch in der neuen Widnungskategorie
rrKleingartengebiete für ganzjähriges Wohnenr Bauten ir ie
bisher zuJ-ässig sind, Uird S Z Abs. 1 entsprechend ergänzt.
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Überdies wird zur Dokunentation des rechtserheblichen Sach-
verhal tes,  daB ein bestehendes Kleingartenhaus voE Bigentümer
für ganzjähriges Wohnen bestinrnt vird, ein Verfahrensnodus
eingeführt, der einerseits auf eine l,{itwirkung des Grund-
eigentümers in Forn seiner Zustiuoung Bedacht niunt, und
anderersej-ts eine Rechtsbasis für künftige rechtl-iche Beur-
tei lungen bi ldet.

Z u  Z  5  ( S  I  A b s .  1 ) :

Das Höchstausnaß der verbaubaren F1äche für KJ.eingartenirohn-
häuser (einschl ieß1ich Nebengebäude) r . r i rd -  s ie einlei tend
darges te l - I t  -  n i t  5O n :  I im i t i e r t ,  sodag  e ine  fü r  ganz jäh r i -
ges Wohnen akzeptable Wohnnutzf täche ni t  entsprechender
Rauneintei lung gestal tet  rrerden kann. fn übr igen gel ten die
an sonst ige Kleingartenhäuser ni t  e inen Aufenthal tsrauu ge_
stel l ten Arforderungen, die in der praxis of t  durch freiwi l -
l ig berücksicht igte Wärneschutz-,  Schal lschutz- und Brand-
schutzvorkehrungen übertrof fen nerden. Unter eineu vird die
f lächennäBige Ausnützungsbeschränkung des Kleingartens von
15 * der Kleingartenf läche aus den Gesetz qJenonnen, was zrrar
bei  Xleingärten ger ingeren Flächenausnaßes zu einer gegent iber
der bisher igen nunnehr prozentuel l  erhöhten baul ichen
Ausnützbarkei t  führen kann, aber jedoch den fnteresse dient,
akzeptabl .e GebäudegröBen und Gebäudegrundrisse erreichen zu
können.

Z v  Z  6  ( S  8  A b s .  3 ) :

Die Ergänzung des S 8 Abs. 3 des Kleingartengesetzes dient
vorniegend der besseren Ausnützung der Gartenflächen und der
üinderung des Energieverbrauches. Die bessere Ausnützung der
cartenfläche ist darin zu erbl- icken, daß ein Kleingartenuohn-
haus, das an eine Grun,i lgrenze gerückt nird, eine zusannenlän-
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gende gärtnerisch zu nutzende Fläche offen IäBt, rrodurch der
Grünländcharakter sesentl ich stärker hervorgestr ichen r ird,
a1s sttinde das Gebäude inrnitten des cartens. Der ttlinderung
des Energieverbrauches dient die gekuppelte Bauweise stets
durch das Abdecken einer Feueroauer. Der Eigentilner bzw. Be-
sitzer eines Xleingartens solI  weiters die WahlDögJ.ichkeit
haben, welche von nehreren Höglichkeiten zur Kupplung er
wahrnirnnrt, auch nenn diese insgesant erst durch eine genein-
same Bauführung rnit den Nachbarn- geschaffen vird; daraus re_
sult iert,  daß der Eigentürner des Kleingartenvohnhauses, der
bereits an eine Xleingartengrenze angebaut hat, keinen
Rechtsanspruch ableiten kann, daB seine Feuernauer in r. lei te-
rer Zukunft auch tatsächl ich abgedeckt wird. Der durch die
Kupplung entstehende gröBere Baukörper, der ein Flächennaß
bis zu 1oO m2 erreichen kann, wird durch die dadurch entste-
hende nit  den Nachbargrundstücken zusamnenhängende cartenflä-
che in seiner räunl ichen Erscheinung und wirkung wieder zu-
rückgedrängt .

Z u Z T ( S 9 A b s . 9 ) :

War bisher, da Kleingartenhäuser nicht zur Befr iedigung eines
ständigen Wohnbedürfnisses vorgesehen waren, die Errichtung
von Rauch- und Abgasfängen in Kleingärten absolut verboten,
so ist nunmehr veni.gstens für Kleingartenr,rohnhäuser notwendi-
gerwej.se eine Beheizungsrnögl ichkeit zuzulassen. Abgesehen von
einer Heizung uit  er.ektr ischer Energie, für die nicht i lberarr.
die Zule i tungsnöglichke i t  bestehen Hird, sol l  eine Beheizung
nit Stadtgas ( Erdgaszulej. tung) gestattet uerden. Al lerdings
sol len GasauBenwandöfen ausgeschLossen bleiben,i  da bei in
Kleingärten oft vorherrschenden geringeren Bauabständen und
den hohen Ansprüchen an gute Gartenluft unzuköurmr ichke iten zu
befürchten wären. Nur nit  einer A\asführung über Dach r.r ird
eine bestnögl" j-che Verdünnung erreicht,



Zu  Z  8  ( .S  16  Abs .  6  und  7 ) :

Die neu geschaffene übergangsbest j.rnrnung des S 16 Abs. 6 ge-
uährt die tft8lichkeit, in Kleingartengebieten BaubewiLIignrn-
gen geuäß S 70 der Bauordnung für Wien auch dann zu erteilen,
wenn die sonst von Gesetz geforderten Abstandsflächen zu
Nachbargrundgrenzen nicht eingehalten uerden. $esentl ich für
die Ertei lung einer solchen definit iven Bauberri  t  I  ign:ng ist
jedoch, daß die bestehende Kubatur jenes Ausnaß nicht über-
schreitet,  das sich bei einer bebaubaren Fläche von 50 n2 und
einer Gebäudehöhe von 3,50 m ergeben würde. Dadurch sol l-  je-
denfaLls hintangehalten werden, daß Gebäude, die negen j-hrer
darüber hinausgehenden Größe den charakter eines Kleingarten_
gebietes nicht entsprechen, eine nachträgl iche definit ive
Baubevi l l igung gemäß S 70 der Bauordnung für Tien erhalten
können. Nachträgl iche Baubewi I  I  igungen können darüber hinaus
auch nur dann ertei l t  \rerden, wenn das AusnaB der tatsächl ich
bebauten Fläche 50 n2 nicht .  überschreitet.  Ledigl ich für die
nachträgl iche verbesserung des wänoeschutzes des Kleingarten_
wohnhauses darf die hiefür erforderl iche Grundfläche auch
dann noch in Anspruch genonmen werden, senn dadurch das Aus-
maß der bebauten Ftäche das Ausnaß von 50 mz überschreitet,
Dies erscheint in Interesse der Verbesserung der Bauquali tät
in Zusanrnenhang nit der Erweiterung der Nutzungsnögl ichkeit
des Gebäudes erforderl ich.

Weiters können definitive Bauber,ri l l igungen nur für die an
1. I{ärz 1991 bereits bestehenden cebäude ertei l t  serden, so_
fern diese zuD Zeitpunkt der Ertei lung der Baubesit l igung in
Kleingartengebiet l iegen. DaDit sol l  einerseits der beste-
hende Baubestand soweit als nöglich rechtlich s-aniert serden
können, andererseits aber kein Anreiz geschaffen werden, in
der Hoffnung auf eine. künftige Änderung des Flächenwidrnungs-
planes und Bebauungspranes weiterhin konsensrose Bauführunqen
vorzunehDen,



Den Nutzer eines bestehenden Kleingartenhauses soll dadurch
die Chance geboten werden, durch einen Antrag an die Baube_
hörde eine definit ive Baubesi l l igung zu erwirken, un sich vor
eineu Denolierungsauftrag zu schützen, zumal in vielen Fä11en
davon ausgegangen nerden kann, daß er nit den Erbauer des Ge_
bäudes nicht ident ist. Bei dieser vorgangsweise uerden
Rechte der Nachbarn insofern nicht verkürzt, aLs diese nit
den tatsächl ichen Baubestand vietfach jahrelang vertraut sind
und selbst auf Ausnahnen angelr iesen sind.
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Abänderungsantrag zur
Bauordnungsnovelle 1992 Itien, an 27. ApriL 7992

A b ä . n d e ! u I g s a D t ! a g

der Gemeinderäte fng. Riedler, prinz, Dr. D1ayr unct Kenesei
eingebracht in der Sitzung des Gemeinderatsausschusses d.er
Stadt Wien für stadtenttricklung, Stadtplanung, Verkehr an
27. April 1992 zum BeschLuß der Wiener Landesregierung von
7.4.L992 betreffend die Regierungsvorlage eines cesetzes, mit
den die Bauordnung für wien und das l{iener caragengesetz ge-
ändert werden (Bauordnungsnovelle :-992'), wird bezüglich des
S 2 Abs. 5 folgender Abänderungsantrag gestellt:

.)  S 2 Abs. 5 erster Halbsatz lautet:

rrDer Magistrat hat die Entr^rürfe für d.ie Festsetzung und für
wesentliche Abänderungen der Flächenwidnungspläne und der
Bebauungspläne der örtlich zuständigen Bezirksvertretung nit
der Einladung zu übermitteln, innerhalb einer gleichzeitig
festzusetzenden Frist, die drei Monate nicht überschreiten
sol l - ,  dazu Stel lunq zu nehnenltr

Diese Regelung wäre statt punkt 2 in den vorliegenden Novel-
lierungsentlrurf auf zunehnen.

B e q r ü n d u n c r :

Zum Zwecke der Beschleunigmng des Verfahrens zur Erstellung
der Flächenwidrnungspläne und Bebauungspläne solf die örtLich
zuständige Bezirksvertretung ihre StelLungnahme nöglichst
innerhalb einer Frist von drei Monaten abgeben. Für besonders
umfangreiche Entwürfe bzw. für Entwürfe nit weitgehenden Umge-
staltungen und Aushrirkungen für den Bezirk kann auch ein län-
gerer Zeitraun vorgesehen werden.



Im übrigen bleibt die Bestinmung des S 2 Abs. 5 unverändert,

was insbesondere bedeutet, daß den Entwürfen des Magistrats
bei der Einladung der örtlich zuständigen Bezirksvertretung
zur Alrgabe biner Stellungnahme die gutächttiche stellungnahne
des Fachbeirates für Stadtplanung und Stadtgestal-tung anzu-
schl ießen ist .

MqU


